
Gemeinde Rosengarten, den 12.03.2020  
             
für die Sitzung des 
Gemeinderates am 23.03.2020 
 

T a g e s o r d n u n g s p u n k t :   6  
S i t z u n g s v o r l a g e  N r . :                       Registratur-Nr.: 022.31

         

Elektroladesäule für Gemeinde Rosengarten           

 

 

Finanzielle Auswirkungen:      
   J a    X  N e i n     
 

 

 

 

 

 

Sachverhalt: 
Die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH beabsichtigen eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge in 
der Gemeinde Rosengarten aufzustellen. 
 
Die Stadtwerke beabsichtigen eine öffentliche Elektroladesäule mit 2 St. Ladepunkten zu je  
22 kW aufzustellen. Die Elektroladesäule würde zwischen 2 dafür vorgesehenen Parkplätzen 
platziert werden. Der Stromanschluss könnte im Zuge von Netzverstärkungen in der 
Unterdorfstraße (mit vorgesehenem Rückbau von Dachständer nach Umstellung auf 
Erdkabel) und der Verlegung einer Nahwärmeleitung (aus dem Netz der BGA von Hrn. 
Schreyer) erfolgen. 
 

Kosten: Die Lieferung, Montage, Installation und kabeltechnische Anbindung usw. dieser 
Elektroladesäule erfolgt durch die Stadtwerke Schwäbisch Hall. Außerdem sind 
die  Stadtwerke auch der Betreiber der  
E-Ladesäule. Somit kommen auf die Gemeinde Rosengarten keine Kosten hinzu. 
 

Die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH bitten jedoch darum, dass die Parkplätze zur 
Verfügung gestellt werden und eine Sicherung mittels Dienstbarkeit oder in Form eines 
Gestattungsvertrages erfolgt. 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Gemeinde stellt den Stadtwerken Schwäbisch Hall GmbH zwei Parkplätze seitlich beim 
Hintereingang an der Unterdorfstraße zur Verfügung um eine Elektroladesäule mit zwei 
Stationen zu installieren und eine Dienstbarkeit in Form eines Gestattungsvertrages für die 
Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH zu sichern. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


